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Erweiterter Jagdschutz für Wien

Sitzung der Wiener Landesregierung

Der Wiener Stadtsenat als Landesregierung , der heute
unter dem Vorsitz des Bürgermeisters Br . K örner tagte , geneh¬
migte nino von Stadtrat Sigmund vorgelegte Verordnung zum Wie¬
ner Jagdgesetz , die bestimmt , daß für das gesamte Wiener Stadt

gebiet die Jagd auf Schalenwild mit Ausnahme von Schwarzwild,
auf ’ Feldhasen , Edelmarder , Rebhühne # * Fasane , Trappen und Wild
truthühner eingestellt wird . Die magistratischen Bezirksämter
sind ermächtigt , aus öffentlichen Rücksichten gebotene Ausnah¬
men von diesem Verbot zu gestatten . Bio Verordnung tritt am
Tage ihrer Kundmachung in Kraft.

In der gleichen Sitzung brachte der städtische Finanz¬
referent , Stadtrat R e sch , zwei Gesetzentwürfe ein . Bor eine hu
trifft das Gesetz über die Einhebung des Sportgroschons im Ge¬
biete der Stadt Wien . Schon bisher haben die Wiener Sportver¬
eine bei allen Eintrittsgobühren für Sportveranstaltungen eine
als " Sportgroschen ” bezeichnete freiwillige Abgabe an den Wie-

i

ner Sportfonds geleistet , der vom Sportbeirat der Stadt Wien
verwaltet und zur Finanzierung des Wiederaufbaues von Sport¬
anlagen verwendet wurde . • • Ba einige Sportvereine die freiwillig
Teilnahme an dieser Solidaritätsaktion ablohnten , forderte der

Sportbeirat durch einstimmigen Beschluß die Gemeinde auf , die

Einhebung des Sportgroschens auf eine gesetzliche Grundlage zu
stellen , Bor Sportgrosehen beträgt 10 °/o des Eintrittspreises,
sein Erträgnis wird beim Magistrat als Wiener Sportfonds goson
dort gebucht , und zur Gänze für die Wiederherstellung , den Aus¬
bau und die Meucrrichtung von Sportstätten , sowie die Anschaf¬
fung von Sportgeräten verwendet . Über die Gewährung der Fonds-
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ratsau 3 ,schuß für Kultur und Volksbildung nach Anhörung des

Sportbctratos entseheiden.

kaffeo und Schoko ] ad ec is auf Grund des Q-c tränke stcuergesotzos

abgabepflichtig . Durch das neue Gesetz sollen auch die anderen

Sorten von Speiseeis der Steuer im gleichen Ausmaße von 10%

des Preises unterworfen werden.

rungen , die an die Finanzen der Stadt Wien gestellt werden,
die Gemeindeverwaltung zwingen , nach neuen Einnahmequellen

daher nicht behauptet worden , daß die Besteuerung dos Gefröre-

liehe und sonstige Bedenken geäußert . Die Wiener Landesregie¬

rung beschloß mit Mehrheit , den Gesetzentwurf dom Finanzaus¬

schuß und dem Wiener Landtag zuzuweisen . Die Vorlage über den

Sportgroschen und die von Stadtrat Sigmund beantragte Verord¬

nung auf Grund dos Jagdgesetzes wurden einstimmig genehmigt,

Preisnachtrag für den Lebensmittelaufruf dieser Woche

S . 10 . 60 je kg
8,14 " "

" 1 . 60 " ”

Marmelade : iTanck - Kathreiner
Importware

Weißes Kochmehl , Type 550

stern vom Marktamt angegebene Preis von S 11 . 65 ist damit über¬
holt .
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